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Die Europäische Kommission hat staatliche Finanzierungshilfen der Landesanstalt
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) an private Rundfunkanbieter für die
Umstellung auf digitales terrestrisches Fernsehen aufgrund fehlender
Vereinbarkeit mit dem EG-Beihilferecht untersagt. Die Anstalt hatte geplant, einen
Teil der Entgelte, die private Rundfunkanbieter für die digitale Signalübertragung
bezahlen müssen, zu übernehmen, und hatte dafür insgesamt EUR 6,8 Mio. bereit
gestellt, die über fünf Jahre verteilt ausgezahlt werden sollten. Schon im
November 2005 hatte die Kommission eine sehr ähnlich strukturierte DVB-T-
Fördermaßnahme der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) für
gemeinschaftsrechtswidrig erklärt und verboten (siehe IRIS 2006-3: 5).

Die Kommission begründete ihre Entscheidung im nun vorliegenden Fall damit,
dass die Beihilfe nicht angemessen zur Lösung der Probleme im Zusammenhang
mit der Digitalisierung sei. Sie sei außerdem nicht erforderlich für den
Digitalumstieg: Deutschland habe nicht nachgewiesen, dass die Finanzhilfen zu
einer Verhaltensänderung bei den privaten Rundfunkveranstaltern führten; ein
Anreizeffekt sei nicht zu erkennen. Schließlich sei die Förderung eines einzelnen
der drei Übertragungswege - Terrestrik, Kabel und Satellit - nicht mit dem
Grundsatz der Technologieneutralität in Einklang zu bringen und würde zu
Wettbewerbsverzerrungen führen.

Die LfM hielt dagegen eine unterschiedliche Betrachtung der Übertragungswege
für angezeigt und verwies auf die einst weit höheren Staatssubventionen für das
Kabelnetz. Man habe beim terrestrischen Fernsehen Handlungsbedarf gesehen,
um die Marktdurchdringung auch in der Fläche voranzutreiben, hieß es in einer
ersten Reaktion auf die Entscheidung. Da die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten ihren Digitalumstieg durch Gebühren finanzierten, müssten
auch die privaten Anbieter aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit in die Lage
versetzt werden, digitales Antennenfernsehen anzubieten. Die LfM prüft nun eine
Klage gegen das Verbot.

Pressemitteilung der Kommission vom 24. Oktober 2007
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